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1. Begehren 
Mit diesem Ratschlag beantragen wir Ihnen, dem Zoologischen Garten Basel AG (im folgen-
den Zoo Basel) für die Jahre 2013 – 2016 folgende Ausgabe zu bewilligen: 
 
Grundsubvention 2013 – 2016      CHF 1'450'000 p.a.  
 
 
 
Kostenstelle   3708215 
Kostenart   363600 
Statistischer Auftrag  370504000001 
 
Die Ausgabe ist im Budget 2013 eingestellt. Rechtsgrundlage bilden die Paragra-
phen 1 und 4 des Kulturfördergesetzes vom 21. Oktober 2009 (SG 494.300) sowie die Kan-
tonsverfassung mit Paragraph 33.  

2. Begründung 

2.1 Ausgangslage 
 
Der aktuelle Subventionsvertrag des Kantons Basel-Stadt mit dem Zoo Basel geht über die 
Laufzeit von 2008 – 2012 und umfasst eine Höhe von CHF 1'450'000 p.a. sowie die Sach-
leistung Baurecht, Erlass der Abwasserkosten im Rahmen von CHF 130'000 p.a. durch das 
Amt für Umwelt und Energie (AUE) und die Aufbereitung von Futter-Ästen im Rahmen von 
CHF 15'000 p.a. durch die Industriellen Werke Basel (IWB) (siehe GRB 08/16/18G vom 
16. April 2008). Zu präzisieren ist zur Regelung im bestehenden Subventionsvertrag, dass 
zur erwähnten Sachleistung des Abwasserkostenerlasses nun mit § 25 Abs. 5 der Gewäs-
serschutzverordnung (SG 783.200) eine Grundlage für die Gebührenbefreiung besteht. Ge-
mäss dieser Bestimmung müssen keine Abwassergebühren bezahlt werden, wenn das 
Wasser so verwendet wird, dass es nicht in die Kanalisation eingeleitet werden muss. In sol-
chen Fällen erfolgt eine Rückerstattung der Abwasserkosten durch die IWB im Auftrag des 
Tiefbauamts (BVD). Aus diesem Grund ist eine diesbezügliche Regelung im neuen Subven-
tionsvertrag nicht nötig.  

Der Zoo Basel betreibt einen naturnahen Park auf einer Fläche von elf Hektaren, welcher ein 
bedeutender Erholungs- und Erlebnisraum für die Basler und Schweizer Bevölkerung sowie 
für Menschen aus dem nahen Ausland ist. Im Mittelpunkt steht seit seiner Gründung 1874 
die unmittelbare Begegnung der Menschen mit dem lebenden Tier. Der Zoo Basel stellt Tier 
und Natur in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit und lässt moderne Architektur, Technik und 
Logistik als dienende Elemente in den Hintergrund treten. Das Interesse der Besucher und 
Besucherinnen wird auf das Wesentliche gelenkt, und dies mit grossem Erfolg. 
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Die vier Kernaufgaben des Zoo Basel sind gemäss Leitbild die Erholung, die Bildung, der 
Naturschutz und die Forschung. Mit seinen rund 190 Mitarbeitenden erbringt der Zoo Basel 
vielfältige Leistungen zugunsten von Öffentlichkeit, Wissenschaft und Natur. Er beteiligt sich 
an der Erforschung der Tierwelt und hilft mit, bedrohte Tierarten und deren Lebensräume zu 
schützen. Insbesondere vermittelt er Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen lebendiges 
Wissen, indem er Tiere und ihre Lebensräume zeigt und die Menschen dazu anregt, über 
die Natur, deren Schutz und den Umgang mit ihr nachzudenken. Damit leistet der Zoo Basel 
auch einen wesentlichen Beitrag zur Kultur der Stadt und der Region.  

Der Zoo Basel verzeichnete in den vergangenen Jahren Besucherzahlen von jeweils über 
1,5 Mio. p.a., was ihn zu einer der meistbesuchten Freizeitanlagen der Schweiz und einer 
wichtigen Touristenattraktion in Basel macht. Absicht des Zoo Basel ist es, durch moderate 
Eintrittspreise vielen Besucher und Besucherinnen den Zugang zum Zoo und seinen Ange-
boten zu ermöglichen. Daher profitieren diverse Besucherkategorien von ermässigten Eintrit-
ten. 

Der Zoo Basel hat zudem wesentliche Zukunftspläne: Mit dem Ozeanium an der Heuwaage 
(voraussichtliche Eröffnung 2018) plant er ein Projekt, welches für Basel eine einzigartige 
Tourismusattraktion mit europaweiter Ausstrahlung sein soll. Zurzeit läuft dazu ein internati-
onaler Projektwettbewerb. Im Anschluss daran werden dem Grossen Rat die notwendigen 
Beschlüsse separat beantragt. Zudem ist ein neues unterirdisches Parking unter dem Erd-
beergraben vorgesehen (siehe Ratschlag Nr. 10.0866.01 vom 19. Mai 2010). Der Regie-
rungsrat beabsichtigt, die dazu notwendige Fläche dem Zoo Basel zu einem symbolischen 
Betrag von CHF 1.- p.a. und einer Umsatzbeteiligung im Baurecht abzugeben. Die dazu 
notwendige Voraussetzung hat der Grosse Rat am 16. Mai 2011 (Entwidmung einer Fläche 
im Bereich Erdbeergraben, Ratschlag Nr. 10.0866.01) bereits beschlossen. 
 

2.2 Aktivitäten des Zoo Basel 

2.2.1 Vermittlungstätigkeit 

Der Zoo Basel vermittelt Wissen, indem er Tiere und ihre Lebensräume veranschaulicht und 
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Neugierde für die Natur weckt. Er regt dazu 
an, über die Tierwelt nachzudenken und zu ihrem Schutz beizutragen.  

Der Zoo Basel bietet gemäss bestehendem Subventionsvertrag insbesondere folgende zoo-
pädagogischen und -didaktischen Leistungen für Kinder, Jugendliche, Studenten sowie Er-
wachsene des Kantons Basel-Stadt an: Gratiseintritt für jährlich knapp 20‘000 Schüler und 
Schülerinnen sowie ihre Lehrkräfte und Begleitpersonen in rund 1‘400 Schulklassen inkl. zir-
ka 45 thematische Führungen sowie mehrere organisierte Projektwochen im Kinderzoo. Im 
Kinderzoo erhalten täglich durchschnittlich 14 Kinder ab acht Jahren sowie Jugendliche un-
ter kundiger Aufsicht die Möglichkeit bei der Betreuung der Tiere mitzuarbeiten, entspre-
chende Verantwortung zu übernehmen und sich wichtige soziale Kompetenzen anzueignen. 
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Überdies vermittelt der Zoo Basel allgemeines und spezifisches Wissen über Tiere, insbe-
sondere auch im Rahmen von Führungen. Im Jahr 2010 fanden 1‘219 Führungen mit insge-
samt 20‘475 Teilnehmenden statt (2009: 1‘363/34‘008, 2008: 1‘264/31‘600). Die Führungen 
sind geeignete Mittel, um die Anliegen des Zoo Basel zu vermitteln und diese mit den Inte-
ressen der Besucher zu verbinden. Um den Vermittlungsgedanken weiter zu verstärken, 
wird der Zoo Basel künftig noch konsequenter nur solche gesellschaftlichen Anlässe durch-
führen, die in Verbindung mit einer Führung erfolgen und sich damit der Wissensvermittlung 
bzw. dem Naturschutz verpflichten. Überdies will er seine Bildungsaktivitäten in der West-
schweiz weiterentwickeln. So soll den Schulen der Romandie ein pädagogisches Programm 
angeboten werden. Erste Fortbildungskurse für Lehrer an der Pädagogischen Hochschule 
Berne/Jura/Neuchâtel (BEJUNE) wurden 2010 und 2011 durch den Direktor des Zoo Basel, 
Dr. Olivier Pagan, durchgeführt. 

2.2.2 Naturschutz in situ 

Das Programm von Naturschutz in situ (d.h. vor Ort und im natürlichen Lebensraum des Tie-
res) unterstützt der Zoo Basel einerseits dadurch, dass Besucher mit dem Kauf eines Ein-
trittstickets oder eines Abos einen Betrag von CHF 0.15 pro Eintritt bzw. CHF 1.50 pro Abo 
einem entsprechenden Fond zukommen lassen, der für die Finanzierung von Naturschutz-
projekten vor Ort (z.B. im Zusammenhang mit Panzernashörnern, Somaliwildeseln, Okapis, 
Orang-Utans, Löwenäffchen und anderen bedrohten Tieren) eingesetzt wird. Mitarbeitende 
des Zoo Basel nehmen andererseits Einsitz in den Institutionen, welche diese Projekte 
durchführen und unterstützen diese mit ihrem Know-how und vertreten dort zugleich die Phi-
losophie des Zoo Basel. 

2.2.3 Forschung 

Der Zoo Basel forscht kontinuierlich in den Bereichen Artenschutz, Tierhaltung und Tierge-
sundheit und arbeitet dafür eng mit Universitäten sowie anderen wissenschaftlichen Instituti-
onen zusammen. Insbesondere wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden und Doktorie-
renden sind wertvolle Beiträge zur Forschungstätigkeit im Zoo Basel. Sie helfen mit, die Hal-
tungsbedingungen für Zootiere stetig zu verbessern. Die Tiere im Zoo Basel werden konse-
quent gemäss den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen gehalten, welche ihre artspe-
zifischen Bedürfnisse berücksichtigen. Mitarbeitende des Zoo Basel nehmen als gefragte 
Referenten und Fachspezialisten regelmässig an internationalen Kongressen teil und tragen 
so zum ausgezeichneten Ruf bei, den der wissenschaftlich geführte Zoo Basel nicht nur in 
der Zoo-Welt geniesst. Indem dieser Bereich sehr ernsthaft gepflegt wird, grenzt sich der 
Zoo Basel auch deutlich ab von Tierparks oder zooähnlichen Anlagen, die sich primär der 
Unterhaltung verpflichtet fühlen und Tiere in teilweise problematischen Eventzusammenhän-
gen einsetzen. 
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3. Laufende Subventionsperiode 2008 – 2012 

3.1 Die aktuelle Betriebssituation in Fakten und Zahlen 

3.1.1 Wachsende Besucherzahlen 

 
2011 verzeichnete der Zoo Basel mit rund 1'750'000 Personen einen neuen Besucherrekord. 
Insbesondere das hohe Interesse von Schulen und Familien sowie die Rückkehr der Affen in 
die neue "Geigy-Anlage" hatten positive Auswirkung auf die Besucherfrequenzen. Diese 
werden in der folgenden Übersicht dargestellt: 
 
 

Jahr Klassen BS Schüler BS 
thematische 

Führungen 
Kinderzoo Pro-

jektwochen 
2008 1‘395 19‘353 29 7 

2009 1‘428 19‘891 62 1 

2010 1‘367 19‘769 46 6 

2011 1‘504 20'613 36 2 

 

3.1.2 Strategische und betriebliche Ziele 

Der Beitrag des Zoo Basel zur Wertschöpfung in Basel und dem stadtnahen Umland ist 
gross. Nebst der Beschäftigung von rund 190 Mitarbeitenden investierte der Zoo Basel im 
Zeitraum von 1995 bis 2010 rund CHF 44 Mio. in Tieranlagen. Bis Ende der Subventionspe-
riode werden es weitere CHF 31 Mio. sein.  

Der Zoo Basel verfolgt konsequent seine vier Kerngeschäfte Erholung, Bildung, Naturschutz 
und Forschung. Um sein Angebot massgeblich zu erweitern und seine Attraktivität für die 
Besucher und insbesondere Kinder und Schulklassen auch in Zukunft zu steigern, wird der-
zeit ein Ozeanium zwischen Innenstadt und Zoo geplant (voraussichtliche Eröffnung 2018). 
Unabhängig von diesem Projekt sind weitere Grossprojekte für die nächsten Jahre vorgese-
hen, so der Umbau des Zolli-Restaurants und der Neubau des Elefantengeheges, deren Fi-
nanzierung mit Hilfe von Drittspenden ermöglicht wird. Diese Investitionsprojekte werden 
grösstenteils von Unternehmen in Basel-Stadt und Basel-Landschaft ausgeführt. 
 

3.2 Entwicklung der Finanzen  

Mit dem GRB 08/16/18G vom 16. April 2008 wurde dem Zoo Basel für die Jahre 2008 bis 
2012 eine Subvention in der Höhe von CHF 1'450'000 p.a. inkl. Sachleistungen genehmigt. 
Damit ist der Zoo Basel erstmals mit einer offiziellen Subvention versehen worden. Bis Ende 
2007 hatte der Zoo Basel vom Kanton Basel-Stadt nämlich keine finanzielle Leistungsabgel-
tung erhalten, sondern eine Unterstützung in Form des Erlasses sämtlicher Energie- und Ab-
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fallentsorgungskosten. Auf den 1. Januar 2008 erfolgte der erwähnte Systemwechsel von 
der Form der Finanzierung durch Sachleistungen zur Form der finanziellen Leistungsabgel-
tung. Seitdem werden dem Zoo Basel die Kosten für Energie und Abfallentsorgung zu 
marktüblichen Konditionen in Rechnung gestellt. Ein Teil der Abwassergebühren in der Höhe 
von CHF 100'000 - 130'000 p.a. hingegen werden von der IWB zurück erstattet, da diese 
Wassermengen vom Zoo selbst verwendet wird und nicht dem Kanalsystem zugeführt wird. 
Der Zoo teilt dem Tiefbauamt (BVD) dafür die nicht in die Kanalisation geflossene Wasser-
menge mit, das TBA prüft diese Angaben und meldet dies der IWB, welche für das Inkasso 
zuständig ist. Daraufhin wird dem Zoo dieser Betrag (2011 rund CHF 120`000  p.a.) von der 
IWB im Auftrag des TBA zurückerstattet. 

Die Grundsubvention an den Zoo Basel beträgt seit 1. Januar 2008 CHF 1'450'000 p.a. Der 
Sachverhalt bezüglich der Gebührenbefreiung ist in der Ausgangslage und im oberen Ab-
schnitt bereits ausgeführt. 

3.3 Erfolgsrechnung und Bilanzen 2009 – 2011 
 
Grundlage dieser Ausführungen bilden die offiziellen und revisionsgeprüften Betriebsrech-
nungen der Geschäftsjahre 2008 bis 2011 sowie das Budget 2012 (siehe Beilage 1 und 2). 
 
Der Zoo Basel weist seit mehreren Jahren eine erfolgreiche Bilanz mit hohem Eigenfinanzie-
rungsgrad auf. Die gesteigerten Kosten betreffen insbesondere die jährlich wachsenden 
Ausgaben für Löhne, Futter, Verwaltungsaufwand, Pflege des Gartens und der Anlage, Tier-
transporte sowie Tiergesundheit.  
 
Eintritte und Erträge aus dem Zolli-Restaurant und -Laden bilden einen wichtigen Teil in der 
Deckung der Kosten. Dank fachlichen und unentgeltlichen Hilfeleistungen und Freiwilligen-
arbeit können die Aufwendungen des Zoos verhältnismässig tief gehalten werden. Darüber 
hinaus verbinden etliche Firmen ihre Leistungen an den Zoo mit einer Spende in Form eines 
Preisnachlasses. Für die positive Bilanz sorgen nebst den Beiträgen der Kantone und Ge-
meinden insbesondere die vielen zweckbestimmten und freien, grossen und kleinen Spen-
den und Legate. 
 
 

Betriebsrechnung     Budget 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF 
      

Eintritte/Abos 8‘090 8‘900 8‘008 8‘254 8‘200 

Ergebnis Nebenbetriebe 1‘198 873 761 1'029 961 

Andere Erträge 491 411 511 336 290 

Betriebsertrag 9‘779 10‘183 9‘280 9‘619 9‘451 
Personalaufwand 10‘100 10‘513 10‘871 11‘478 11‘696 

Betriebsaufwand 2‘546 2‘920 2‘957 2‘558 3‘543 

Futterkosten 810 783 693 666 751 

Verwaltungsauf- 1‘229 1‘295 1‘684 1‘268   
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wand/Anlässe/ 
Werbung 

  
2‘015 

Abschreibungen 528 528 504 447 650 

Andere Aufwendungen 67 44 20 48 30 

Betriebsaufwand 15'280 16'083 16'730 16'465 18'685 
      

Betriebsdefizit -5'501 -5'900 -7'449 -6'846 -9'234 
Subvention Basel-Stadt 1'450 1'450 1'450 1'450 1'450 
Betriebsdefizit nach 
Subvention 

-4'051 -4'450 5'999 -5'396 -7'784 

4. Antrag und Weiterführung des Subventionsverhältnisses für die 
Jahre 2013 – 2016 

4.1 Antrag des Zoo Basel auf Subventionserneuerung und Erhöhung 

Der bestehende Subventionsvertrag in der Höhe von CHF 1'450'000 p.a. läuft per Ende 
2012 aus. In diesem Zusammenhang beantragt der Zoo Basel die Erneuerung des Vertra-
ges mit einer Erhöhung der Subvention um CHF 50'000 p.a. auf neu CHF 1'500'000 p.a. und 
einer Laufzeit von fünf Jahren für 2013 – 2017. Ebenso beantragt er eine angemessene In-
dexierung der Subvention ab 2014 sowie den Erlass für Abwasserreinigungskosten 
(CHF 106'000 p.a. exkl. MWST) und der Kosten für die Aufbereitung der Futter-Äste (rund 
CHF 15'000 p.a.) bzw. beantragt er, diese in der Leistungsabgeltung mit zu berücksichtigen.  

Argumentativ führt der Zoo Basel ins Feld, dass sich die Energie-, Wasser, Abwasser- und 
Entsorgungskosten aufgrund der gesteigerten Preise deutlich erhöht haben und sich negativ 
auf das Budget auswirken. Diese Energiekosten werden sich in der Subventionsperiode von 
2013 – 2016 schätzungsweise um weitere 15% erhöhen. 

Antrag Zoo Basel 

Erhöhung Grundsubvention p.a.           CHF 50'000 p.a. 

+ Erhöhung Indexierung 2014 – 2017  je CHF 45'000 p.a. CHF 180’000 p.a. 

Total pro Jahr 2013 + CHF 50’000 p.a. 

 2014 + CHF 95’000 p.a. 

 2015 + CHF 140’000 p.a. 

 2016 + CHF 185'000 p.a. 

 2017 + CHF 230’000 p.a. 
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4.2 Begründung der Subventionserneuerung 
Die Anträge des Zoos auf Erhöhung bzw. Indexierung sind nicht plausibel bzw. mit den Prin-
zipien der in den übrigen Subventionen vertretenen Politik nicht vereinbar. Alle kulturellen 
Betriebe sind mit steigenden Energiekosten konfrontiert, die zu Schwankungen im Budget 
führen können, erhalten dafür jedoch in aller Regel keine entsprechende Entschädigung. 
Zwar sind bei einem Zoobetrieb die Energiekosten besonders hoch, jedoch könnte ähnliches 
ein Konzertbetrieb oder ein Theater mit ähnlicher Plausibilität geltend machen, da alle von 
ihnen erbrachten Dienstleistungen ebenfalls einen hohen Energieaufwand bedeuten. Eine 
Indexierung wird folglich abgelehnt, da im Kanton Basel-Stadt im Bereich Kultur grundsätz-
lich keine indexierten Subventionen gesprochen werden. Eine Einführung der Indexierung 
beim Zoo Basel ist auch deshalb nicht zu empfehlen, damit hier kein Präjudiz geschaffen 
wird, das erhebliche finanzielle Folgen hätte. 
 
Ebenfalls nicht zu empfehlen ist eine Verlängerung der Subventionslaufzeit auf fünf Jahre, 
da sämtliche neuen Subventionsverhältnisse einheitlich auf vier Jahre abgeschlossen wer-
den und sich hier eine Abweichung inhaltlich nicht begründen lässt. 
 
Der Zoo Basel ist unbestritten ein für die Bevölkerung der Region sehr wichtiger und breit 
ausstrahlender Betrieb, der auf die Unterstützung durch den Standortkanton angewiesen ist, 
um seine Aufgaben im Bereich des Natur- und Artenschutzes, der Pädagogik, der For-
schung und der Erholung auch weiterhin und langfristig wahrnehmen zu können.  

Wir beantragen Ihnen daher die Weiterführung der bisherigen Subvention für vier Jahre 
2013 – 2016 in Höhe von CHF 1'450'000 p.a. Dem beantragten Erlass der Abwasserkosten 
in der Höhe von CHF 106'000 p.a. wird durch die in § 25 Abs. 5 der Gewässerschutzverord-
nung geregelte und bereits bestehende Gebührenbefreiung aufgrund Eigennutzung des 
Zoos und der rückwirkenden Auszahlung durch die IWB an den Zoo entsprochen.  

Zugleich schlagen wir vor, folgenden Vorbehalt im Subventionsvertrag anzubringen: „Der 
Subventionsvertrag gilt unter dem Vorbehalt der jährlichen Genehmigung des Subventions-
betrages des Kantons Basel-Stadt durch den Grossen Rat. Ebenfalls kann die Regierung im 
Falle von negativen Veränderungen des Finanzhaushalts auf den Subventionsbetrag zu-
rückkommen.“ 

5. Musterbudget der Zoo Basel für 2013 ff. 
Detailliertes Musterbudget auf der Basis der beantragten Subventionsleistung 
CHF 1'450'000 p.a. 
 
Das Musterbudget entspricht dem genehmigten Budget für das Geschäftsjahr 2012 (Beila-
ge 2). Die Annahmen bezüglich der stark wetterbedingten Einnahmen beruhen auf einem 
typischen Durchschnittsjahr. Der Zoo Basel rechnet ab 2012 mit überdurchschnittlich stark 
ansteigenden Energie-, Wasser- und Abwasserkosten. Diese dürften 2012 ungefähr 
CHF 1'450'000 betragen und in den folgenden Jahren wie folgt ansteigen: 2013 
CHF 1'500'000, 2014 CHF 1'545'000, 2015 CHF 1'590'000, 2016 CHF 1'635'000 und 2017 
CHF 1''680'000. Dabei geht der Zoo Basel von einem Preisanstieg der Energiekosten im 
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Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017 von 15% aus. Die Bau- und Planungs-
kosten bzw. Investitionen in Tieranlagen sind nicht im Betriebsbudget erfasst, da deren Fi-
nanzierung nicht durch laufende Einnahmen, sondern vollständig durch zweckbestimmte 
und in Fonds zurückgestellte Spenden, Legate und Nachlässe erfolgt. 

6. Beurteilung nach § 5 des Subventionsgesetzes 
 
Nebst dem Subventionsgesetz gilt als Rechtsgrundlage für den Auftrag des Zoos auch die 
Kantonsverfassung (§ 33) hinsichtlich Umweltschutz (inkl. Vielfalt von Tieren und Pflanzen) 
als Staatsaufgabe.  
 
Öffentliches Interesse des Kantons an der Erfüllung der Aufgabe 
(§ 5 Abs. 2 lit. a SubvG): Der Zoo Basel bietet angrenzend an die Innenstadt einen überre-
gional einmaligen Erholungs- und Erlebnisraum. Der Zoo Basel trägt zu einer nachhaltigen 
ökonomischen und ökologischen Wertschöpfung in der Region bei. Die Affinität von Kindern 
zu Tieren und die Fahrzeugfreiheit machen den Zoo Basel zu einem der beliebtesten Aus-
flugsorte für Familien. 
 
Sachgerechte Erfüllung der Aufgabe durch den Subventionsempfänger (§ 5 Abs. 2 lit. 
b SubvG): Der Zoo Basel beschäftigt 188 Mitarbeitende. Dies entspricht 145 Vollzeitstellen 
(Stand 31. Dezember 2011). Das Team setzt sich zusammen aus Tierpfleger, Gärtner, 
Handwerker, Bildungs- und Vermittlungs-, Verkaufs- und Kassenpersonal sowie Verwal-
tungs- und Zooleitungsstellen. 

Angemessene Eigenleistung und Nutzung der Ertragsmöglichkeiten durch den Sub-
ventionsempfänger (§ 5 Abs. 2 lit. c SubvG): Der Eigenfinanzierungsgrad des Zoo Basel 
ist mit zwei Drittel des Betriebsaufwands (rund CHF 31'500'000 im 2011) gedeckt. Hierzu 
gehören Einnahmen aus Eintritten, Verkauf, Führungen und Restauration (rund 
CHF 9'500'000 im 2011). Der Zoo wird durch einen ehrenamtlichen Freundeskreis mit Zu-
wendungen sowie durch einen ehrenamtlichen Verwaltungsrat unterstützt. 

Der Zoo Basel finanziert sich zu wesentlichen Teilen aus Spenden, Geschenken, Legaten, 
Tierpatenschaften und Zuwendungen für zweckbestimmte Fonds. Für das Jahr 2011 beläuft 
sich dieser Betrag auf rund CHF 26'500'000. Zudem wird der Zoo Basel durch die Gemeinde 
Riehen und Gemeinden ausserhalb des Kantons Basel-Stadt mit CHF 65'350 (2011) unter-
stützt. Der Kanton Basel-Landschaft beteiligt sich mit einem Beitrag von CHF 85'000 p.a. 
aus der Kulturpauschale.  

Nachweis, dass die Aufgabe ohne Subvention nicht oder nicht hinreichend erfüllt wer-
den kann (§ 5 Abs. 2 lit. d SubvG): Die finanzielle Lage des Zoo Basel ist positiv. Die Er-
folgsrechungen der letzten Jahre schlossen mit Überschüssen ab. Der Zoo verfügt zudem 
über zweckbestimmte Fonds in Höhe von über 67 Mio. Franken (Ende 2011). Gegenüber 
Ende 2010 konnten die Fondsmittel um über 5 Mio. Franken aufgebaut werden. Das Eigen-
kapital beträgt per Ende 2011 rund 4.9 Mio. Franken. 

 

Mit der Subvention des Kantons Basel-Stadt wird dazu beigetragen, die Naherholungszone 
mitten in der Stadt sowie die tief verankerte Verbundenheit der Bevölkerung zu unterstützen. 
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Mit der Subvention wird ein langfristiges Gleichgewicht in der Jahresrechnung des Zoos ge-
währleistet. Bei einem Aufwand und Ertrag von rund 56 Mio. Franken pro Jahr stellt eine 
Subvention in der Höhe von 1.45 Mio. Franken indes lediglich einen Anteil von rund 2.6% 
dar. Zumindest mittelfristig könnte deshalb die Aufgabe auch ohne eine Subvention erbracht 
werden. Somit ist der Nachweis, dass die Aufgabe ohne die Subvention nicht oder nicht hin-
reichend erfüllt werden kann, in Frage gestellt. 

 

Die Ausrichtung der Subvention erfüllt somit nicht alle Voraussetzungen des Subventionsge-
setzes. 

 

 

 

7. Antrag 
Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss § 8 des Gesetzes über den 
kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltsgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 
 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des 
nachstehenden Beschlussentwurfes. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 
 
Beilagen 
− Entwurf Grossratsbeschluss 
− Bilanz, Erfolgsrechnung und Revisorenbericht 2008 – 2011 
− Budget 2012 (Musterbudget 2013 ff.) 
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Grossratsbeschluss 
 
 

Ratschlag betreffend Bewilligung von Subventionen an den 
Zoo Basel (Zoologischer Garten Basel AG) für die Jahre 2013-
2016 
 
[Hier Untertitel eingeben] 
 
 
(vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag 
und in den Bericht Nr. [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben] der Bildungs- und Kulturkom-
mission, beschliesst: 
 
 
Für Subventionen an den Zoo Basel (Zoologischer Garten Basel AG) für die Jahre 2013 – 
2016 werden Ausgaben von CHF 5'800'000 (jährlich CHF 1'450'000 ), nicht indexiert, bewil-
ligt. 
 
 
 
 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 
 
 
 
 












































































